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Baustellen-Havarie- und Hochwasserschutzplan zum Bauvorhaben

Weida, Weida, Herstellen der ökologischen Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr

Projektnummer:	72018-012
Gewässer:	Weida 
Gewässer-km: 	zwischen km 5+400
Landkreis: 	Landkreis Greiz
Nächster Ort oberhalb der Baustelle:	Weida
Nächster Ort unterhalb der Baustelle: 	Weida

Bauzeit: 	Zeitrahmen 03.08.2026 bis 30.10.2026
	Bauzeit: 13 Wochen

Bauherr:	Freistaat Thüringen
	vertreten durch die
	Thüringer Landgesellschaft mbH
	Weimarische Straße 29 b
	99099 Erfurt
	Telefon 0361 751930-10, Fax 0361 751930-20

Planungsbüro:	IWST GmbH
	Gustav – Weißkopf - Straße 3
	99092 Erfurt
	Tel. 0361 / 22039-0 Fax 0361 / 22039 – 18
Örtliche Bauüberwachung /	Ingenieurbüro Wolff
Ökologische Baubegleitung:	Karl – Liebknecht - Straße 26
	04107 Leipzig
	Tel. 0341 / 303 7980 Fax 0341 / 303 7988


ausführende Baufirma:	Name
	Straße, Hausnummer
	PLZ Ort
	Telefonnummer/ Faxnummer

benannter Bauleiter:	Name
[bookmark: Text12]	Telefonnummer
[bookmark: Text13]	Mobilfunknummer

benannter Polier:	Name
	Telefonnummer
	Mobilfunknummer

Vorgesehene bauliche Maßnahmen, Wasserhaltungsmaßnahmen
Rückbau des Katschmühlenwehres –Sohlbefestigung im Gewässerbett 
Rückbau Brückenbauwerk  (Stahlbeton) inkl. Rohrleitungen DN50 bis DN200
Halbseitige Wasserhaltung nach Wahl des AN zum Vermeiden von Ausschwemmungen des Sediments 

wasserbauliche Gefährdungssituation:
Die Bauarbeiten finden im Gewässer statt. Baustraßen und BE-Flächen befinden sich innerhalb des ausgewiesenen Überschwemmungsgebietes.
[bookmark: Text43]Der Baubereich kann insbesondere nach starken Niederschlägen im Einzugsgebiet überflutet werden. Weitere Gefahren können hierbei von mitgeführtem Treibgut ausgehen. 
[bookmark: Text41]Sowohl die BE-Flächen als auch die Baustraßen können bei Hochwasserereignissen überflutet werden und sind bei entsprechenden Ereignissen rechtzeitig zu räumen, um Gefahr für Leib und Leben abzuwenden und Sachgüter zu schützen.

Maßnahmen zur Gefährdungsminimierung:
· Die meteorologischen Verhältnisse sind durch den AN während der gesamten Bauzeit zu beobachten und der Bauablauf daran auszurichten.
· Der AN hat sich täglich vor Baubeginn über die Wetterprognose am Ort der Baustelle zu informieren und durch die Nutzung geeigneter Medien (Radio, Internet) dafür zu sorgen, dass ihn Wetter- und Gefahrenwarnungen erreichen. Insbesondere geeignet sind hierfür z.B. die Warn-Apps NINA oder KATWARN sowie die Nutzung der Hochwassernachrichtenzentrale unter http://hnz.thueringen.de/hw2.0/ oder der Internetauftritt des Deutschen Wetterdienstes https://www.dwd.de/.
· Während der gesamten Bauzeit ist der Pegel Weida täglich vor Baubeginn abzufragen und im Bautagebuch zu dokumentieren. Sollte ein Hilfspegel eingerichtet worden sein, ist dieser zusätzlich zu dokumentieren. 
· [bookmark: Text22][bookmark: Text23]Ab einer geodätischen Höhe von 231,00 m ü. NHN an unten beschriebenem Standort ist der Pegel ständig zu kontrollieren und es sind Vorbereitungen zum Räumen der Baustelle im Gewässer zu treffen. Bei Erreichen einer geodätischen Höhe von 231,10 m ü. NHN an unten beschriebenem Standort ist die Baustelle komplett zu räumen. Alle Baufahrzeuge und Materialien sind in einen Bereich außerhalb des Überschwemmungsbereiches umzusetzen
Standort des Baustellenpegels Wehrrückbau (Lattenpegel am linken Ufer im Bereich Station  05+340). Am Lattenpegel sind 3 Höhen zu markieren:
· Höhe, ab der ständig kontrolliert wird: 231,00 m ü NHN (entspricht rd. 80cm Wassertiefe)
· Höhe für Baustellenräumung: 231,10 m ü NHN
· HQ2 = 231,15 m ü NHN
Standort des Baustellenpegels Brückenbauwerk (Lattenpegel am rechten Ufer im Bereich Station 05+233). Am Lattenpegel sind 3 Höhen zu markieren:
· Höhe, ab der ständig kontrolliert wird: 230,20 m ü NHN (entspricht rd. 80cm Wassertiefe)
· Höhe für Baustellenräumung: 230,30 m ü NHN
· HQ2 = ca. 230,45 m ü NHN
· [bookmark: Text24]Bei Überschreiten eines Durchflusses von HQ2 = 19,6 m³/s bzw. eines Wasserstands von 100 cm ü PNP erfolgt der Gefahrenübergang auf den AG für Stillstandszeiten, Kosten für das Wiedereinrichten der Baustelle und eventuelle Schäden, die trotz fachgerechter und vertraglich vereinbarter Sicherung der Baustelle nicht vermieden werden konnten trägt der AG.
· Das Hochwasserrisiko für die Baustelleneinrichtung liegt uneingeschränkt bei der Baufirma.

Umgang mit Baumaterialien, Baugerät und (wassergefährdenden) Stoffen:
· Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat so zu erfolgen, dass von diesen keine Gefahren für die Umwelt ausgehen können. Die vorzuhaltende Menge hat nur den Mindestbedarf der Baustelle abzudecken.
· Die eingesetzten Baumaschinen sind jeden Morgen vor Aufnahme der Arbeiten auf ihren einwandfreien, technischen Zustand zu kontrollieren. Schäden sind unverzüglich zu beseitigen.
· Bei den Arbeiten ist sicherzustellen, dass nur der unbedingt notwendige Technikbestand am bzw. im Gewässer vorhanden ist.
· Baugeräte und nicht verbaute Materialien sowie lose Teile sind nach dem täglichen Arbeitsende aus dem Gewässerbett zu entfernen und auf den ausgewiesenen Lagerplätzen/ Baustelleneinrichtungsflächen zwischenzulagern.
· Das Abstellen von Baumaschinen und -geräten, – über Nacht oder am Wochenende – ist nur auf den festgelegten Baustelleneinrichtungsflächen zulässig. 
· [bookmark: Text26]Die Geräteführer müssen Kenntnis über die Bezeichnung der in den Geräten vorhandenen Ölsorten besitzen.     

Im unmittelbaren Baubereich nicht zulässig sind:
· Die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an Baumaschinen, Geräten und Fahrzeugen, wenn damit ein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen verbunden ist.
· Das Lagern von Kraftstoffen, Ölen und Schmierstoffen sowie die Betankung aus Kanistern, Fässern und sonstigen mobilen Anlagen.
· Das Ablagern von überschüssigem Boden- und Baumaterial.

Geräte und Hilfsmittel, die für den Havarie-Fall auf der Baustelle vorgehalten werden müssen:
· Wasserpumpe und zugehörige Schlauchleitungen
· Sandsäcke 
· Bindemittel für Kraftstoffe und Betriebsmittel
· Ölsperren
· Sicherungs- und Arbeitsleinen

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Havariefall 
Absetzen einer entsprechenden Information gemäß Meldekette (siehe unten)
· Bei Havarien an Baugerät oder Baumaschinen, sind diese sofort aus dem Gefährdungsbereich zu verbringen und die Ursache – z.B. die Leckage – zu beheben.
· Wenn wassergefährdende Stoffe bereits in den Boden eingedrungen sind, ist das verunreinigte Erdreich sofort auszukoffern und zwischenzulagern, sodass keine Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers auftreten kann (z.B. in abgedeckten, dichten Containern oder auf einer versickerungsdichten Unterlage).
· Wenn wassergefährdende Stoffe bereits in das Fließgewässer gelangt sind (oder drohen hinein zu gelangen), sind unverzüglich Ölsperren zu errichten, um eine weitere Gefährdung des Oberflächenwassers zu vermeiden.
· Eigensicherung beachten.
· Beim Auffinden von Kampfmitteln oder Kampfmittelverdachten sind die Arbeiten einzustellen und der Bereich großräumig abzusperren, bis die Ordnungsbehörden eingetroffen sind und die weitere Koordinierung übernommen haben.
· Beim Auffinden von Skelettteilen sind die Arbeiten einzustellen und der Bereich großräumig abzusperren, bis die Ordnungsbehörden eingetroffen und die weitere Koordinierung übernommen haben.

Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit bei Arbeiten im Gewässer und im Hochwasserfall: 
· Sicherung von Abbruchkanten und Böschungen zum Schutz vor Sturz ins Gewässer 
· Spannen von Sicherungsleinen stromunterhalb der Gewässerbaustelle zur Sicherung gegen Abtreiben und Ertrinken bei starker Strömung
· Vorhalten von zugelassenen Rettungs- und Hilfsmitteln (Rettungsweste, Rettungskissen Rettungsleinen)

Meldekette:
Bei Havarien oder Funden von Kampfmitteln bzw. Skelett- oder Leichenteilen sind in jedem Fall und in der untenstehenden Reihenfolge zu verständigen:


	Nr.
	Art und Funktion
	Name 
Ansprechpartner
	Firma
	Mobil/
Telefon/
Fax dienstlich
E-Mail
	Straße
PLZ, Ort

	1
	Notruf
	Polizei / Feuerwehr/ Rettungsdienst
	Sicherheitsbehörden /Katastrophenschutz
	112/110
	

	2
	Untere Wasserbehörde
[bookmark: Text28]Landkreis Greiz
	[bookmark: Text29]Herr Witzsche
Frau Schönecker
	LRA Greiz
	03661 876 610
Markus.Witzsche@
landkreis-greiz.de
	Dr.-Scheube-Str. 6
07973 Greiz


	3
	Untere Naturschutzbehörde
Landkreis Greiz
	Frau Felgner
	LRA Greiz
	03661 876 625
Cornelia.Felgner@
landkreis-greiz.de
	Dr.-Scheube-Str. 6
07973 Greiz

	4
	Örtliche Bauüberwachung
	Herr Skroblies 
	IB Wolff Leipzig
	0172 706 4063
0341 303 7980 
ib-wolff@web.de
	Karl-Liebknecht-Str. 26
04107 Leipzig

	5
	Bauoberleitung
	Herr Bärwolf
	IWST GmbH Erfurt
	0361 220390
baerwolf@iwst.de
	Gustav-Weißkopf-Str. 3
99092 Erfurt

	6
	Bauherr

	Herr Herold



Frau Kinitz
	Thüringer Landgesellschaft mbH
	ch.herold@thlg.de
Tel 0361 75193015
Handy 0162 269 1373

0162 298 2322
u.kinitz@thlg.de
	Kühnhäuser Straße 15, 99095 Erfurt Mittelhausen




	Weitere Notfalldienste und Beteiligte nach Erfordernis

	7
	z.B. Fischereiberechtigter
	Herr Werner Lätsch
	Anglerverein Weida
	036603 422 37
info@anglerverein-weida.de
	Neustädter Str. 51, 07570 Weida


	8
	Leitstelle im Landratsamt
	     
	Leitstelle Gera
	0365 412176
	Berliner Str. 153
07546 Gera

	9
	Ordnungsamt
	Frau Drath
Frau Obst
	Stadtverwaltung Weida
	036603 54 250
drath@weida.de
obst@weida.de
	Markt 1
07570 Weida

	10
	Stadtbrandmeister
	Herr Silvio Schettler
	Stadtverwaltung Weida
	0178 832 7316
s.schettler66@gmx.de 
	

	
	
	
	
	
	



Bei allen weiteren besonderen Vorkommnissen wie z.B. beim Auffinden von archäologischen Verdachtsmomenten sind zunächst die Bauoberleitung (Nr. 5) / örtliche Bauüberwachung 
(Nr. 4) sowie der Bauherr (Nr. 6) zu verständigen und weitere Festlegungen abzuwarten. 


Bezugspegel: Weida (vgl. auch http://hnz-th.thueringen.de) oder z.B. App „meine Pegel“

Die verantwortliche Bauleitung erhält ein Exemplar des Havarieplans und ist für die aktenkundige Belehrung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Inhalt des Dokuments und dessen Auflagen verantwortlich. 
Der Havarieplan ist gut einsehbar auf der Baustelle auszuhängen.

[bookmark: Text44]aufgestellt: Datum


	
F. Skroblies
IB Wolff

bestätigt: Datum


	
Vorname Name
[bookmark: Text35]Firmenname Baufirma

bestätigt: Datum


	
F. Skroblies
IB Wolff

bestätigt: Datum

					
[bookmark: Text46]i.V. Marcel Möller	i.V. Christian Herold	i.A. Ulrike Kinitz
Abteilungsleiter	Arbeitsgruppen-/ Projektleiter	Projektingenieur
Thüringer Landgesellschaft mbH, Zentralabteilung Wasserbau












Verteiler
Original:	Thüringer Landgesellschaft mbH, ZWB, Kühnhäuser Straße 15, 99095 Erfurt
[bookmark: Text37]Kopien:	1.	Firmenname Baubetrieb 
2. IWST GmbH, Erfurt
3. IB Wolff, Leipzig
4. TLUBN, Ref. 44, Göschwitzer Straße 41, 07741 Jena
5. Landratsamt/ Kreisfreie Stadt Herr Markus Witzsche, Untere Wasserbehörde
6. Landratsamt/ Kreisfreie Stadt Frau Cornelia Felgner, Untere Naturschutzbehörde
7. Landratsamt/ Kreisfreie Stadt Weida, Stadtbrandmeister
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Thiiringer Landgesellschaft.




